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Dementsprechend ist der Bezug von Waren des 
Bevölkerungsbedarfs durch den volkseigenen und 
konsumgenossenschaftlichen Groß- und Einzelhandel 
an den Warenbereitstellungsplan bzw. an zusätzliche 
Planaufgaben gebunden.

Die Sicherung der planmäßigen Versorgung der Be
völkerung erfordert, daß die Bezüge des privaten 
Handels von der privaten Produktion, denen keine be
trieblichen Warenbereitstellungspläne zugrunde liegen, 
kontrolliert werden.

Dazu wird für diesen Teil der Warenbewegung die 
Bezugsberechtigungspflicht eingeführt.

(2) Die in der Anlage aufgeführten Positionen der 
zentralverteilten und gelenkten Fonds dürfen ohne Be
zugsberechtigung nicht geliefert oder bezogen werden.

(3) Gemäß der Anordnung vom 29. Juni 1955 über die 
Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Mate
rialien im Jahre 1956 (einschließlich Nahrungsgüter) 
(Sonderdruck Nr. 93 des Gesetzblattes) sind alle Erzeug
nisse, die in der Schlüsselliste des Volleswirtschafts- 
planes mit „K“ bezeichnet sind, als kontingentierte Er
zeugnisse festgelegt worden. Sie dürfen aus Staats
fonds nur auf Grund von Kontingenten bezogen und 
ausgeliefert werden und unterliegen damit der Kon
trolle. Aus diesem Grunde sind diese Positionen in 
die Nomenklatur gemäß Anlage nicht aufgenommen 
worden.

§ 2
Bezugsberechtigungen werden an private Großhändler 

und in Ausnahmefällen, bei Vorliegen besonderer volks
wirtschaftlicher Notwendigkeit, an private Einzel
händler, die unmittelbar von der privaten Produktion 
beziehen wollen, ausgegeben.

Sind in einem privaten Industriebetrieb sowohl Pro
duktion als auch Groß- bzw. Einzelhandel vereinigt, 
sind Bezugsberechtigungen zum Bezug aus der eigenen 
Produktion erforderlich.

§ 3
(1) Erzeugnisse der zentralgeleiteten und örtlichen 

volkseigenen sowie der genossenschaftlichen Produktion 
können

a) vom privaten Großhändler nur als Vertrags
händler des volkseigenen Großhandels,

b) vom privaten Einzelhändler nur über den volks
eigenen Großhandel bzw. über den privaten 
Großhandel, sofern dieser Vertragshändler eines 
volkseigenen Großhandelsorgans ist,

bezogen werden.

(2) Für Waren der in der Anlage veröffentlichten 
Nomenklatur, die private Groß- oder Einzelhändler 
vom Staatlichen Vermittlungskontor für Konsumtions
güter beziehen wollen, sind Bezugsberechtigungen eben
falls erforderlich. Dabei sind die Bestimmungen dieser 
Durchführungsbestimmung sinngemäß anzuwenden.

§ 4
(1) Die Ausstellung der Bezugsberechtigungen erfolgt 

durch die Abteilungen Handel und Versorgung des zu 
versorgenden Kreises.

(2) Die Bezugsberechtigungen sind d r e i f a c h  aus
zufertigen. Die erste und die zweite Ausfertigung erhält 
der Bezugsberechtigte, die dritte Ausfertigung verbleibt 
beim Rat des Kreises.

(3) Die Bezugsberechtigung muß enthalten:
a) laufende Nummer,
b) Name und Firma des Bezugsberechtigten,
c) Planposition der Nomenklatur IV des Waren

bereitstellungsplanes für den Einzelhandel und 
Artikelbezeichnung,

d) Menge bzw. Wert in Endverbraucherpreisen,
e) Benennung des Lieferbetriebes durch den Antrag

steller,
f) Stempel und Unterschrift des Abteilungsleiters 

oder seines Bevollmächtigten.

(4) Auf dem dritten Exemplar der Bezugsberechtigung 
ist vom Bezugsberechtigten die Empfangsbestätigung 
und die Verpflichtung der Lieferung an den zu ver
sorgenden Kreis abzugeben.

§ 5
Die Bezugsberechtigungen werden für ein Quartal 

ausgestellt. Die Gültigkeitsdauer ist für das Kalender
quartal zu beschränken. In Ausnahmefällen kann beim 
Bezug von Industrie waren die Gültigkeitsdauer ver
längert werden.

Kommt die vorgesehene Auslieferung nicht zustande, 
ist dem Rat des Kreises, Abteilung Handel und Ver
sorgung, die Bezugsberechtigung unverzüglich mit kur
zer Begründung zurückzugeben.

§ 6
(1) Die Realisierung der Bezugsberechtigungen er

folgt in der Weise, daß beide Ausfertigungen mit der 
Bestellung an den Lieferbetrieb zu geben sind. Dieser 
legt beide Bezugsberechtigungen bei der Registrierung 
des Vertrages der Bezirksdirektion der Industrie-qnd- 
Handels-Kammer gemäß den Bestimmungen der Ver
ordnung vom 22. Dezember 1955 über die Regelung der 
vertraglichen Verpflichtungen der privaten Industrie
betriebe als Lieferer (GBl. I 1956 S. 7) vor.

Die Industrie-und-Handels-Kammer entwertet die 
Bezugsberechtigungen und gibt ein Exemplar mit dem 
registrierten Vertrag dem Lieferbetrieb zurück. Der 
Lieferbetrieb hat die Bezugsberechtigung dem Bezugs
berechtigten auszuhändigen.

(2) Der Bezugsberechtigte hat auf der Rückseite der 
Bezugsberechtigung die Auslieferung unter Angabe der 
Empfänger nachzuweisen und die Bezugsberechtigung 
innerhalb v i e r  Wochen nach Quartalsende an den 
ausstellenden Rat des Kreises zurückzusenden.

Zu § 3 Abs. 3 der Verordnung:

§ 7
(1) Für Erzeugnisse aus Handwerksbetrieben sind in 

der Regel keine Bezugsberechtigungen erforderlich. 
Ausgenommen davon sind Handwerksbetriebe mit 
Großhandelsfunktion sowie Handwerksgenossenschaf
ten und handwerkliche Produktionsgenossenschaften 
mit Groß- und Einzelhandelsfunktion. Diese Betriebe 
sind auf Vorschlag der Räte der Kreise durch die Ab
teilungen Handel und Versorgung bei den Räten der 
Bezirke namentlich festzulegen.

(2) Sind Handwerksbetriebe, Handwerksgenossen
schaften oder handwerkliche Produktionsgenossenschaf
ten außerhalb ihres eigenen Produktionsprogramms 
mit Konsumgütern als Großhändler tätig, unterliegt 
diese Großhandelstätigkeit ebenfalls den Bestimmungen 
der Verordnung.


